
§ 1 Firma, Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet  

RWE Aktiengesellschaft.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Essen.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf 
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:

a) Erzeugung und Beschaffung von Energie, einschließlich erneuerbarer 
Energien,

b) Gewinnung, Beschaffung und Verarbeitung von Bodenschätzen und  
anderen Rohstoffen,

c) Versorgung und Handel mit Energie,

d) Errichtung, Betrieb und Nutzung von Transportsystemen für Energie, 

e) Versorgung mit Wasser und Behandlung von Abwasser, 

f) Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten, ein-
schließlich Energieeffizienzdienstleistungen.
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§ 4 Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.573.748.477,44. 
Es ist eingeteilt in

 a) 575.745.499 Stück Stammaktien und
 b) 39.000.000 Stück Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.

 Die Aktien sind Stückaktien und lauten auf den Inhaber.

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum  
16. April 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 153.959.682,56 
durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stammaktien gegen Bar- oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann ganz 
oder teilweise, einmal oder mehrmals ausgenutzt werden. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugs-
recht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
sofern die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen oder Anteilen an Unterneh-
men ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn 
die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt, der auf die neuen Aktien, für 
die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Stammaktien gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises 
nicht wesentlich unterschreitet. Die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals 
vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen 
eigenen Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit des geneh-
migten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß den 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 des Aktiengesetzes veräußert wurden.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem 
Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder 
mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den in Absatz 1 bezeichneten 
Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.

(3) Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an 
ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände 
sich ganz oder teilweise auf die vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken. Sie 
kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung 
zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen aus-
gliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.

§ 3 Geschäftsjahr, Bekanntmachungen  
und Informationen, Gerichtsstand 

(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr 
vom 1. Juli 2000 bis zum 31. Dezember 2000 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

(2) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit 
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas Abweichendes bestimmen. 
Informationen an die Aktionäre dürfen auch im Wege der Datenfernüber- 
tragung übermittelt werden.

(3) Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und Aktionären besteht ein 
Gerichtsstand am Sitz der Gesellschaft. Ausländische Gerichte sind für solche 
Streitigkeiten nicht zuständig.
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V. Hauptversammlung

§ 16 Beschlussfassung

(1) Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2) Soweit den Vorzugsaktionären nach dem Gesetz ein Stimmrecht zusteht, 
gewährt jede Vorzugsaktie eine Stimme.  

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung 
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn in der Einberufung der 
Hauptversammlung nicht eine Erleichterung bestimmt wird. 

(4) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation abgeben dürfen.

(5) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns und über die Wahl des 
Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung).

(6) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht die Satzung oder 
zwingende gesetzliche Vorschriften etwas Abweichendes bestimmen, mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit außerdem eine Kapital-
mehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals gefasst.

§ 14 Ort und Einberufung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen 
Stadt der Bundesrepublik Deutschland statt, deren Einwohnerzahl 100.000 
übersteigt.

(2) Die Hauptversammlung wird, soweit nicht nach Gesetz oder Satzung auch 
andere Personen dazu befugt sind, vom Vorstand einberufen. Die Einberufung 
muss mindestens sechsunddreißig Tage vor dem Tag der Versammlung 
bekannt gemacht werden.

§ 15 Teilnahme an der Hauptversammlung

(1) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht 
ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung 
bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

(2) Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu 
bedarf es eines in Textform erstellten Nachweises des Anteilsbesitzes durch 
das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Der Nachweis 
muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

(3) Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung 
auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teil-
nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im 
Wege elektronischer Kommunikation ausüben können.
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§ 18 Gewinnverwendung

(1) Der Bilanzgewinn der Gesellschaft wird in nachstehender Reihenfolge verwendet:

1) zur Nachzahlung etwaiger Rückstände von Gewinnanteilen auf die Vor-
zugsaktien aus den Vorjahren;

2) zur Zahlung eines Vorzugsgewinnanteils von EUR 0,13 je Vorzugsaktie;

3) zur Zahlung eines Gewinnanteils auf die Stammaktien von bis zu EUR 0,13 
je Stammaktie;

4) zur gleichmäßigen Zahlung etwaiger weiterer Gewinnanteile auf die 
Stamm- und Vorzugsaktien, soweit die Hauptversammlung keine andere 
Verwendung beschließt.

(2) Die Hauptversammlung kann eine Sachausschüttung anstelle oder neben 
einer Barausschüttung beschließen.

§ 17 Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
oder bei seiner Verhinderung ein anderes von ihm zu bestimmendes Aufsichts-
ratsmitglied. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch 
ein von ihm bestimmtes Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz übernimmt, wird der 
Vorsitzende durch die in der Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsrats-
mitglieder der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gewählt.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 
Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. Er kann 
die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zulassen. Das Abstim-
mungsergebnis kann auch durch Abzug der Ja- oder Neinstimmen und der 
Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden 
Stimmen ermittelt werden.

(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich ange-
messen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptver-
sammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 
für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungs-
punkt oder für den einzelnen Redner zu setzen.
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